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Geschäftsordnung zur Mitgliederversammlung Cuxhaven

Geschäftsordnung zur Mitgliederversammlung
Des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Niedersachsen e.V. Kreisverband Cuxhaven (ADFC Cuxha-
ven).
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Die ordentliche Mitgliederversammlung erfolgt jährlich im ersten Quartal des Jahres.

§1 Ankündigung und Einladung

§2 Versammlungsleitung

Ein Mitglied des Vorstandes eröffnet die Versammlung. Anschließend erfolgt die Wahl einer Versamm-
lungsleitung und einer Protokollführung. Nach erfolgter Wahl übernimmt die Versammlungsleitung
die Fortführung der Versammlung und die Wahlleitung. Die ordnungsgemäßen Einladung sowie die
Beschlussfähigkeit anhand der Anwesenheitsliste werden von der Versammlungsleitung festgestellt.
Die Versammlungsleitung achtet während der gesamten Versammlung auf die Beibehaltung der Be-
schlussfähigkeit.

§3 Wahlen

Der Vorstand wird alle zwei Jahre in drei Wahlgängen gewählt. Alle zur Wahl stehenden Personen müs-
sen Mitglied des Kreisverbandes sein, dies wird vor Beginn der Wahlen vom ausscheidendem Vorstand
überprüft.

Gewählt wird in der folgenden Reihenfolge:
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1. 1. Vorsitzende/r
2. 2. Vorsitzende/r
3. Schatzmeister
4. Beisitzer

Zusätzlich wird jedes Jahr ein oder eine Kassenprüfer/in gewählt. Das Amt des Kassenprüfers/Kassen-
prüferin ist mit einer Amtszeit von zwei Jahren besetzt.

§4 Öffentlichkeit

Die Mitgliederversammlung tagt öffentlich. Auf Antrag der anwesenden Mitglieder oder auf Antrag des
Vorstandes kann die Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit für bestimmte Tagesordnungspunkte aus-
geschlossen werden.

§5 Delegierte zur Landesversammlung

Mindestens ein Delegierter / eine Delegierte, und mindestens ein Ersatzdelegierter / eine Ersatzdele-
gierte muss Mitglied des Vorstandes sein.

§6 Gültigkeit der GO

Die GO tritt mit ihrer Verabschiedung auf einer Sitzung des Vorstandes in Kraft. Änderungen der GO
bedürfen einen schriftlichen Antrag als Tagesordnungspunkt auf einer Vorstandssitzung. Sie kann nur
mit mehr als der Hälfte der Stimmen des Vorstandes geändert werden. Die GO gilt so lange, bis eine
neue GO durch den Vorstand beschlossen wird.

Der Vorstand
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